
 

Reichenbach an der Fils Gemeinderatsdrucksache  2020/061 
 

Datum: 29.06.2020 Unterschrift 
Amt: 20 - Kämmerei  
Verantwortlich: Steiger, Wolfgang  
Aktenzeichen: 574.60  
Vorgang:    

 
 

Beratungsgegenstand 
 
Freibad im Grünen 
- Änderung der Schichtzeiten für den allgemeinen Freibadbetrieb 
 
Gemeinderat 07.07.2020 öffentlich beschließend 
 
 
Anlagen: 
keine 
 
Kommunikation: 
Priorität C: Zuständiger Sachbearbeiter handelt eigenverantwortlich und stimmt die Schritte mit 
dem jeweiligen Amtsleiter ab. Der Amtsleiter entscheidet, ob eine Information an den 
Bürgermeister, die Gemeinderäte und die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden muss. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 
 

  Ergebnishaushalt 
 Teilhaushalt:       Produktgruppe:       
 

  Investitionsmaßnahme       
 Investitionsauftrag:       
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Planansatz                   
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Planansatz             
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Gesamt             

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb werden ab 10.07.2020 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Schicht:    8.30 – 13.00 Uhr 
2. Schicht:  14.30 – 19.30 Uhr. 

  
 



Sachdarstellung: 
 
Die Öffnung des Freibades für den allgemeinen Badebetrieb ist am 10.06.2020 erfolgt. 
Die bisherigen Schichtzeiten sind von 9.00 – 13.00 Uhr und von 14.30 -18.30 Uhr.  
 
Nachdem der Badebetrieb unter Pandemiebedingungen nunmehr seit ca. drei Wochen besteht 
und Erfahrungen gesammelt werden konnten, schlägt die Verwaltung eine Ausweitung des 
Badebetriebs vor. Die Schichten sollen von 8.30 – 13.00 Uhr und von 14.30 – 19.30 Uhr 
festgesetzt werden. 
 
Eine Verkürzung der Reinigungs- und Desinfektionszeit zwischen den beiden Schichten kann 
wegen der umfangreichen Arbeiten nicht erfolgen. 
 
Die Anpassung im Buchungsprogramm kann kurzfristig erfolgen und verursacht keine 
Schwierigkeiten.  
 
Die Eintrittsentgelte für die Online-Tickets sollen wie bisher 3,00 € bzw. 1,50 € ermäßigt betragen. 
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